
Lernladen Vreden

Unterstützungsvertrag

Der Lernladen Vreden bietet Schülerinnen und Schülern bzw. Auszubildenden, die sich selber
oder deren Familien sich in einer sozialen Notlage befinden Unterstützung nach den folgenden
Kriterien an.
 Es liegt eine soziale Bedürftigkeit vor, die durch den Berechtigungsschein zur Vredener

Tafel nachgewiesen wird. Wenn eine Notlage dem beauftragten Vertreter des Lernladens
gegenüber dargelegt wird, treffen die Verantwortlichen des Lernladens die Entscheidung
über die Zugangsberechtigung.

 Die Schülerinnen und Schüler bzw. Auszubildenden tragen selber aktiv zu ihrem
Lernerfolg bei.

 Die Schülerinnen und Schüler bzw. Auszubildenden gestatten den Unterstützern des
Lernladens mit ihren Schulen bzw. Ausbildungsstätten Kontakt aufzunehmen, um die
Förderung so optimal wie möglich gestalten zu können.

Der Lernladen Vreden verpflichtet sich
 im Rahmen seiner Möglichkeiten optimale kostenlose Unterstützung durch Fachleute zu

bieten
 über das Lehr- und Lernverhältnis und insbesondere über die sozialen Gegebenheiten

seiner Schülerinnen und Schüler bzw. Auszubildenden Stillschweigen zu bewahren, es sei
denn, diese hätten einer Weitergabe von Informationen etwa gegenüber ihren Schulen
oder Ausbildungsstätten zugestimmt. Die Schülerinnen und Schüler bzw. deren
Erziehungsberechtigte werden über die Weitergabe vertraulicher Informationen zudem
informiert.

Die Schülerinnen und Schüler bzw. die Auszubildenden verpflichten sich
 vereinbarte Termine einzuhalten, pünktlich zum Unterricht zu erscheinen, ihre

schulischen und beruflichen Pflichten gewissenhaft wahr zu nehmen und sich
angemessen zu benehmen

 bei Unterricht in Privathäusern die private Atmosphäre zu achten
 bei Unterricht in öffentlichen Räumen pfleglich mit denselben umzugehen
 gegebenenfalls zur Verfügung gestelltes Unterrichtsmaterial sorgfältig zu behandeln.

Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich
 den Unterstützungsprozess im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu fördern
 bei Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die die Voraussetzungen für eine weitere

Unterstützung durch den Lernladen beeinflussen, den Lernladen unverzüglich zu
informieren

Der Vertrag wird geschlossen zwischen dem Lernladen Vreden, Ansprechpartner:
Martin Gudorf, Schweriner Str. 35, 48691 Vreden

und

Name:  Vorname: geb. am:

Straße:  Ort:  Telefon:

E-Mail:

Datum:

Unterschriften:

Für den Lernladen SchülerIn / Auszubildende’r Erziehungsberechtigte


